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1. Allgemeines und Anwendungsbe-
reich  

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen (AEB) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Ge-
schäftspartnern und Lieferanten. Die 
AEB gelten nur gegenüber Unterneh-
mern im Sinne von § 14 BGB. Geschäften 
mit Unternehmern gleichbehandelt wer-
den Geschäfte mit juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen.                                            

1.2. Unsere Bedingungen gelten, wenn 
und soweit wir nicht ausdrücklich die Be-
dingungen des Lieferanten schriftlich 
anerkennen. Das gilt auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Liefe-
ranten die Lieferung vorbehaltlos anneh-
men. Selbst wenn wir auf Unterlagen Be-
zug nehmen, die Geschäftsbedingun-
gen des Lieferanten oder eines Dritten 
enthalten oder auf solche verweisen, 
liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltung jener Geschäftsbedingungen.  

1.3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch für alle künftigen Geschäfte mit 
dem Lieferanten, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder gesondert auf sie hin-
weisen müssten.  

1.4. Rechtserhebliche Erklärungen und 
Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Verkäufer uns gegenüber abzugeben 
sind (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, 
Erklärung von Rücktritt), bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform.  

2. Unterlagen  

Sämtliche Unterlagen und Gegenstände, 
wie z.B. Zeichnungen, Muster oder Mo-
delle, die wir dem Lieferanten im Zusam-
menhang mit unseren Bestellungen zur 
Verfügung stellen, verbleiben in unse-
rem Eigentum. An diesen Unterlagen 
und Gegenständen stehen uns die Urhe-
berrechte und verwandten Schutzrechte 
im Sinne des Urheberrechtsgesetzes zu. 
Sie sind ausschließlich für die Fertigung 
aufgrund unserer Bestellung zu verwen-
den; nach Abwicklung der Bestellung 
sind sie an uns unaufgefordert zurückzu-
geben. Der Lieferant ist nicht befugt, 
ohne unsere vorherige schriftliche Zu-
stimmung die ihm zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen Dritten zur Kenntnis 
zu geben.  

3. Vertragsschluss und Inhalt des Liefer-
vertrages  

3.1. Unsere Bestellungen sind stets frei-
bleibend und unverbindlich, es sei denn, 
wir geben eine für uns bindende Gültig-
keitsdauer oder eine bestimmte Annah-
mefrist an. Ein Liefervertrag kommt erst 
zustande, wenn wir das Angebot des Lie-
feranten ausdrücklich schriftlich bestäti-
gen oder die Auslieferung vorbehaltlos 
annehmen. Für den Inhalt des Lieferver-
trages ist unsere Auftragsbestätigung 
maßgebend. Mündliche Erklärungen 
oder Zusagen vor Vertragsabschluss sind 
in jedem Fall unverbindlich und werden 
durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, 
sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus 
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ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgel-
ten.  

3.2. Kostenvoranschläge sind verbindlich 
und nicht zu vergüten, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes schriftlich ver-
einbart wird.  

3.3. Lieferabrufe im Rahmen einer Be-
stell- und Abrufplanung werden verbind-
lich, wenn der Lieferant nicht binnen 
zwei (2) Arbeitstagen seit Zugang wider-
spricht.  

4. Preise/Zahlungsbedingungen  

4.1. Der in der Auftragsbestätigung ange-
gebene Preis ist bindend. Der Preis 
schließt alle Leistungen und Nebenleis-
tungen des Lieferanten (insbesondere 
Montage, Einbau) sowie alle Nebenkos-
ten (insbesondere ordnungsgemäße 
Verpackung, Transportkosten einschließ-
lich eventueller Transport- und Haft-
pflichtversicherung) ein. Verpackungs-
material hat der Lieferant auf unser Ver-
langen zurückzunehmen.  

4.2. Der Preis enthält die anfallende Um-
satzsteuer in gesetzlicher Höhe.  

4.3. Wir bezahlen den Kaufpreis, sofern 
nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
innerhalb von dreißig (30) Tagen ab voll-
ständiger Lieferung und Leistung (ein-
schließlich einer eventuellen vereinbar-
ten Abnahme), jedoch erst nach Zugang 
einer ordnungsgemäßen Rechnung. Bei 
Zahlung innerhalb von vierzehn (14) Ta-
gen, gewährt uns der Lieferant 3% 
Skonto auf den Nettobetrag der Rech-
nung.  

 

4.4. Rechnungen können wir nur bear-
beiten, wenn diese – entsprechend den 
Vorgaben in unserer Auftragsbestäti-
gung – die dort ausgewiesene Bestell-
nummer angeben. Für alle wegen Nicht-
einhaltung dieser Verpflichtung ent. All-
gemeine Einkaufsbedingungen TER 
Chemicals GmbH & Co. KG STAND: 1. MAI 
2025 stehenden Folgen ist der Lieferant 
verantwortlich, soweit er nicht nach-
weist, dass er diese nicht zu vertreten 
hat.  

4.5. Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. 
Der Anspruch des Lieferanten auf Zah-
lung von Verzugszinsen bleibt unbe-
rührt. Für den Eintritt des Verzuges gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften. In je-
dem Fall ist aber eine Mahnung durch 
den Lieferanten erforderlich.  

4.6. Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrechte sowie die Einrede des nicht-
erfüllten Vertrages stehen uns in gesetz-
lichem Umfang zu. Wir sind insbeson-
dere berechtigt, fällige Zahlungen zu-
rückzuhalten, solange uns noch Ansprü-
che aus unvollständigen oder mangel-
haften Leistungen gegen den Lieferan-
ten zustehen.  

4.7. Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen 
rechtskräftig festgestellter, unbestritte-
ner oder von uns schriftlich anerkannter 
Forderungen.  
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5. Lieferung, Leistung und Gefahrüber-
gang  

5.1. Die in der Bestätigung angegebene 
Lieferzeit ist bindend. Sofern eine Liefer-
zeit in der Bestellung nicht angegeben 
und auch nicht anderweitig vereinbart 
wurde, beträgt sie vier (4) Wochen ab 
Vertragsschluss.  

5.2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns un-
verzüglich schriftlich in Kenntnis zu set-
zen, wenn Umstände eintreten oder ihm 
erkennbar werden, aus denen sich 
ergibt, dass er die Lieferzeit nicht einhal-
ten wird; er nennt uns unverzüglich den 
voraussichtlichen neuen Zeitpunkt der 
Lieferung.  

5.3. Erbringt der Lieferant seine Leistung 
nicht oder nicht innerhalb der vereinbar-
ten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, 
so stehen uns die gesetzlichen Rechte, 
insbesondere auf Rücktritt und Scha-
densersatz zu. Die Regelungen in Abs. 4 
bleiben unberührt.  

5.4. Im Falle des Lieferverzuges sind wir 
neben weitergehenden gesetzlichen An-
sprüchen berechtigt, pro vollendete Ka-
lenderwoche einen pauschalierten Ver-
zugsschaden in Höhe von 1% des Netto-
preises, der verspätet gelieferten Ware, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 5% zu 
verlangen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens behalten wir 
uns vor. Dem Lieferanten bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass uns über-
haupt kein oder nur ein geringerer Scha-
den entstanden ist.  

5.5. Teillieferungen/-leistungen werden 
nur nach vorheriger, schriftlicher Geneh-
migung akzeptiert.  

5.6. Gefährliche Produkte hat der Liefe-
rant nach den Anforderungen der im 
Zeitpunkt der Lieferung maßgeblichen 
Rechtsvorschriften zu verpacken, zu 
kennzeichnen und zu versenden.  

5.7. Der Lieferant ist ohne unsere vorhe-
rige schriftliche Zustimmung nicht be-
rechtigt, die von ihm geschuldete Leis-
tung durch Dritte (z.B. Subunternehmer) 
erbringen zu lassen. Der Verkäufer trägt 
das Beschaffungsrisiko für seine Leistun-
gen, es sei denn, es handelt sich um eine 
Einzelanfertigung.  

5.8. Die Lieferung erfolgt, sofern nichts 
anderes schriftlich vereinbart ist, „frei 
Haus“ an den in der Auftragsbestätigung 
angegebenen Ort. Ist der Bestimmungs-
ort nicht angegeben und nichts anderes 
vereinbart, so hat die Lieferung an unse-
ren Geschäftssitz in Hamburg zu erfol-
gen. Der jeweilige Bestimmungort ist 
auch der Erfüllungsort (Bringschuld).  

5.9. Der Lieferant ist verpflichtet, der Lie-
ferung einen Lieferschein unter Angabe 
von Datum, Inhalt der Lieferung sowie 
unserer Bestellkennung beizulegen. 
Fehlt der Lieferschein oder ist er unvoll-
ständig, so sind Verzögerungen in der 
Bearbeitung und Bezahlung unvermeid-
lich, für die wir nicht einzustehen haben. 
Getrennt vom Lieferschein ist uns eine 
Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt 
zuzusenden.  
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5.10. Die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs und einer zufälligen Verschlechte-
rung der Sache geht mit Übergabe am 
Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. Auch im 
Übrigen gelten bei einer Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Über-
gabe beziehungsweise Annahme steht 
es gleich, wenn wir uns im Annahmever-
zug befinden.  

5.11. Für den Eintritt unseres Annahme-
verzuges gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Der Verkäufer muss uns seine 
Leistung aber auch dann ausdrücklich 
anbieten, wenn für eine Handlung oder 
Mitwirkung unsererseits (etwa Bestel-
lung von Material) eine bestimmte oder 
bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist. 
Geraten wir in Annahmeverzug, so kann 
der Verkäufer nach den gesetzlichen 
Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwen-
dungen verlangen. Betrifft der Vertrag 
eine vom Verkäufer herzustellende, un-
vertretbare Sache (Einzelanfertigung), so 
stehen dem Verkäufer weitergehende 
Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwir-
kung verpflichtet und das Unterbleiben 
der Mitwirkung zu vertreten haben.  

6. Gewährleistung und Haftung  

6.1. Unsere Rechte bei Sach- und Rechts-
mängeln der Ware (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie bei 
unsachgemäßer Montage, mangelhafter 
Montage-, Betriebs- oder Bedienungs-
anleitung) und bei sonstigen 

Pflichtverletzungen durch den Lieferan-
ten bestimmen sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften, soweit nicht aus-
drücklich etwas anderes schriftlich ver-
einbart ist.  

6.2. Nach den gesetzlichen Vorschriften 
haftet der Verkäufer insbesondere dafür, 
dass die Ware bei Gefahrübergang auf 
uns die vereinbarte Beschaffenheit auf-
weist. Als Beschaffenheitsvereinbarung 
sind jedenfalls diejenigen Produktbe-
schreibungen anzusehen, die etwa 
durch Bezeichnung oder Bezugnahme 
in unserer Bestellung Gegenstand des 
jeweiligen Vertrages sind. Unerheblich 
ist, ob die Produktbeschreibung von uns, 
dem Lieferanten oder einem Dritten 
stammt.  

6.3. Mängelansprüche stehen uns in Ab-
weichung von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB auch 
dann zu, wenn uns der Mangel bei Ver-
tragsschluss infolge grober Fahrlässig-
keit unbekannt geblieben ist.  

6.4. Für die kaufmännische Untersu-
chungs- und Rügepflicht gelten die ge-
setzlichen Vorschriften mit folgender 
Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht 
beschränkt sich auf eine Warenein-
gangskontrolle mit äußerlicher Begut-
achtung unter Einschluss der Lieferpa-
piere sowie auf eine stichprobenartige 
Qualitätskontrolle. Mängel, die bei dieser 
Kontrolle offen zu Tage treten (offene 
Mängel), müssen gerügt werden. Im Üb-
rigen kommt es darauf an, inwieweit eine 
Untersuchung unter Berücksichtigung 
des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs 
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tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später 
entdeckte Mängel bleibt unberührt. In 
allen Fällen genügt die Untersuchung 
der Ware und die Rüge (Mängelanzeige) 
innerhalb angemessener Frist. Eine 
Rüge betreffend offen zu Tage tretende 
Mängel muss innerhalb einer Frist von 
fünf (5) Arbeitstagen ab Empfang der 
Ware, bei später auftretenden Mängeln 
(verdeckte Mängel) ab deren Entde-
ckung beim Lieferanten zugehen.  

6.5. Wird die Ware im Rahmen eines 
Streckengeschäftes direkt an einen un-
serer Kunden geliefert (Durchlieferung), 
so kann auch dieser nach Maßgabe 
obenstehender Bestimmungen die 
Mangelhaftigkeit der Ware für uns rü-
gen. Die mögliche Wahrnehmung der 
Rügepflicht durch uns bleibt dadurch 
unberührt.  

6.6. Sofern ein Sach- oder Rechtsmangel 
vorliegt, sind wir grundsätzlich berech-
tigt, nach unserer Wahl vom Lieferanten 
die Beseitigung des Mangels (Nachbes-
serung) oder die Lieferung einer man-
gelfreien Sache (Ersatzlieferung) zu ver-
langen. In diesem Fall ist der Lieferant 
verpflichtet, alle zum Zweck der Mangel-
beseitigung oder der Ersatzlieferung er-
forderlichen Aufwendungen zu tragen.  

6.7. Die zum Zwecke der Prüfung und 
Nachbesserung vom Verkäufer aufge-
wendeten Kosten trägt dieser auch 
dann, wenn sich herausstellt, dass tat-
sächlich kein Mangel vorlag. Unsere 
Schadensersatzhaftung bei unberech-
tigtem Mängelbeseitigungsverlangen 

bleibt unberührt; insoweit haften wir je-
doch nur, wenn wir erkannt oder grob 
fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein 
Mangel vorlag.  

6.8. Kommt der Verkäufer seiner Ver-
pflichtung zur Nacherfüllung nach unse-
rer Wahl innerhalb einer von uns gesetz-
ten, angemessenen Frist nicht nach, so 
können wir den Mangel selbst beseitigen 
und vom Verkäufer Ersatz der hierfür er-
forderlichen Aufwendungen bzw. einen 
entsprechenden Vorschuss verlangen. 
Ist die Nacherfüllung durch den Verkäu-
fer fehlgeschlagen oder für uns unzu-
mutbar (insbesondere wegen besonde-
rer Dringlichkeit oder drohendem Ein-
tritt unverhältnismäßiger Schäden) be-
darf es keiner Fristsetzung; der Verkäufer 
ist unverzüglich, nach Möglichkeit vor-
her, zu unterrichten.  

6.9. Im Übrigen sind wir bei einem Sach- 
oder Rechtsmangel nach den gesetzli-
chen Vorschriften zur Minderung des 
Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. Außerdem haben wir 
nach den gesetzlichen Vorschriften An-
spruch auf Schadens- und Aufwen-
dungsersatz.  

7. Eigentumsvorbehalt  

7.1. Die Übereignung der Ware auf uns 
erfolgt unbedingt und ohne Rücksicht 
auf die Zahlung des Preises. Ausge-
schlossen sind jedenfalls alle Formen des 
erweiterten oder verlängerten Eigen-
tumsvorbehalts, so dass ein vom Verkäu-
fer gegebenenfalls wirksam erklärter Ei-
gentumsvorbehalt nur bis zur Bezahlung 
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der an uns gelieferten Ware und nur für 
diese gilt.  

7.2. Sofern wir Teile beim Lieferanten bei-
stellen, behalten wir uns hieran das Ei-
gentum vor. Eine Verarbeitung oder Um-
bildung beigestellter Teile durch den Lie-
feranten erfolgt stets für uns als Herstel-
ler im Sinne von § 950 BGB. Bei Verarbei-
tung, Umbildung, Vermischung oder 
Verbindung von beigestellten Gegen-
ständen durch den Lieferanten mit an-
deren, nicht uns gehörenden Waren zu 
einer neuen Sache bzw. zu einem neuen 
Bestand steht uns das Miteigentum da-
ran zu.  

7.3. Wird die beigestellte Ware mit ande-
ren Waren verbunden oder vermischt 
und ist eine andere, nicht uns gehörende 
Ware als die Hauptsache im Sinne des § 
947 BGB anzusehen, wird schon jetzt ver-
einbart, dass ein Miteigentumsanteil im 
Verhältnis des Wertes der beigestellten 
Ware zum Wert der Hauptsache auf uns 
übergeht und der Besteller die Sache für 
uns unentgeltlich mitverwahrt.  

8. Verjährung  

8.1. Die wechselseitigen Ansprüche der 
Parteien verjähren nach den gesetzli-
chen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist.  

8.2. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 
BGB beträgt die allgemeine Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche drei (3) 
Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Ver-
jährung mit der Abnahme.  

8.3. Die Verjährungsfristen des Kauf-
rechts einschließlich vorstehender Ver-
längerung gelten – im gesetzlichen Um-
fang – für alle vertraglichen Mängelan-
sprüche. Soweit uns wegen eines Man-
gels auch außervertragliche Schadenser-
satzansprüche zustehen, gilt hierfür die 
regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 
195, 199 BGB), wenn nicht die Anwen-
dung der Verjährungsfristen des Kauf-
rechts im Einzelfall zu einer längeren Ver-
jährungsfrist führt.  

9. Nachhaltigkeitsanforderungen  

9.1. Der Lieferant bestätigt die Umset-
zung der Anforderungen unseres Supp-
lier Code of Conduct oder eines gleich-
wertigen eigenen Kodex. Er verpflichtet 
sich insbesondere, die menschenrechtli-
chen und umweltbezogenen Sorgfalts-
pflichten zu erfüllen und diese angemes-
sen zu adressieren und zu organisieren. 
Bei der Produktion von Lieferung und 
Waren ist er bestrebt, die Umweltauswir-
kungen seiner Geschäftstätigkeit konti-
nuierlich zu minimieren.  

9.2. Der Lieferant verpflichtet sich, die 
Einhaltung unserer Nachhaltigkeitsan-
forderungen auch in seiner eigenen Lie-
ferkette im Wege geeigneter vertragli-
cher Regelungen sicherzustellen und 
deren Umsetzung nachweislich zu über-
wachen.  

9.3. Auf Anfrage wird der Lieferant ange-
messene Nachweise über die Einhaltung 
der Vorgaben gemäß dieser Ziffer 9 vor-
legen und unsere Bemühungen zur Be-
schaffung relevanter Daten 



TER Chemicals GmbH & Co. KG 
Allgemeine Einkaufsbedingungen 
Stand 01.05.2025 
 

7 
 

unterstützen, einschließlich der Möglich-
keit risikobasierter Audits an den Be-
triebsstätten des Lieferanten.  

9.4. Wir behalten uns das Recht vor, un-
seren Supplier Code of Conduct anzu-
passen, wenn sich die Nachhaltigkeits-
anforderungen an den Lieferanten än-
dern. Wir werden den Lieferanten jeweils 
unverzüglich schriftlich darüber infor-
mieren. Der Lieferant bestätigt die fort-
gesetzte Einhaltung des geänderten 
Supplier Code of Conduct oder eines 
auch in Bezug auf die Änderung gleich-
wertigen Kodex.  

10. Erfüllungsort/Anwendbares 
Recht/Gerichtsstand  

10.1. Erfüllungsort für alle sich aus dem 
Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten, 
einschließlich der Zahlungspflichten des 
Lieferanten, ist Hamburg.  

10.2. Die Beziehungen zwischen uns und 
dem Lieferanten unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Das 
UN-Kaufrecht (CISG) sowie sonstige, 
auch künftige zwischenstaatliche oder 
internationale Übereinkommen finden, 
auch nach ihrer Übernahme in das deut-
sche Recht, keine Anwendung.  

10.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Lieferge-
schäft ist nach unserer Wahl Hamburg 
oder der Sitz des Lieferanten, für Klagen 
des Lieferanten ausschließlich Hamburg. 
Gesetzliche Regelungen über aus-
schließliche Zuständigkeiten bleiben un-
berührt.        

Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt 
nicht für Lieferanten, die Nichtkaufleute 
sind.  

11. Schlussbestimmungen  

11.1. Änderungen und Ergänzungen die-
ses Vertrages, einschließlich dieser 
Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches 
gilt für Neben- und Zusatzabreden.  

11.2. Sollte eine Bestimmung dieses Ver-
trages ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird durch die Un-
wirksamkeit dieser Bestimmung die 
Wirksamkeit aller übrigen Bestimmun-
gen dieses Vertrages nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung ist durch eine 
rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen, 
die in wirtschaftlicher Hinsicht dem mit 
der unwirksamen Bestimmung verfolg-
ten Regelungszweck so nahekommt, als 
es rechtlich nur zulässig ist. Gleiches gilt 
für etwaige Lücken dieses Vertrages. 


